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1.1 

erfordert, die 
auf Landkreis- und Stadtkreisebene zu stärken. Zur 

1.2 

2 

,"~HUHE der örtlichen Suchl:pr;äv(;D 

tragte 
forderlich. 
durch eine 
fördert 

Die 

Suchtbeauf
bei den Stadt- und Landkreisen er-

Deren Land 
ge-

wird zu den des 
oder der BfS/KSB im Rahmen der im StaatshallS-

Rücknahme oder Widerruf des Be-
sowie als davon die 

und der 
BfS/KSB sind die Stadt- und Landkreise. 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

4 

4.1 

oder Landkreis die 
Kommunalen Suchthiltenetzv;erks innehat; 
kein Kommunales Suchthilfenetzwerk wirkt der oder 
die BfS/KSB auf dessen 
1 a und 1 

der oder die BfS/KSB nach Persönlichkeit 
fachlicher diese 

hörde auch einer 
zustimmen, 

von den kommunalen 
ten teilnimmt. 

Ansatzes« im Rahmen des § 20 SGB V durch die 
der Stadt- und Landkreise in Baden-Würt-

4,2 Der Zuschuss 

4,2.1 wenn die im Mittel 

und '\venn, der 
den Nmnmern. 3,1 bis 3.5 genannten Voraussetzun
gen nicht erfüllt. 

4.2.2 wenn ein oder eine BfS/KSB die 

4.2.3 

rend des ganzen 
Spil'cc:nena der Zahl 

der freiwerdende 
Ablauf eines Monats wieder en(, 

besetzt um den vollen Znschussan-
der Zahl der Monate, in dellen die 

Planstelle nicht oder nur ~vE'''~W, besetlt iS1. 

6" 
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den N1Hnmern 1.1 

außeltariJ-

Verfahren 
c' 
,),1 

ten), 

5,2 

des bei Rüch,ahme oder 'Widerruf einer Bewilli-
gGug. 

L-Bank zahlen, 

5,5 
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für Suchtkranke wird in Teilbereichen auch nach SGB XII 
. durchgeführt. 

Die dritte Säule der Versorgungsstrukturen für Suchtgefähr
dete und Suchtkranke bilden das breite Spektrum der Selbst
hilfegruppen und die ehrenamtlichen Suchthelfer. 

2. Problemstellung 

Die Anforderungen an die Suchtkrankenversorgung sind 
durch die Natur der Erkrankung äußerst komplex, die ver
schiedenen Stadien der Erkrankung erfordern unterschiedli
che Zugangswege zu den Hilfebedürftigen und differen
zierte Hilfernaßnahmen. Trotz der bereits ausgeprägten 
Kommunikationsstrukturen aller an der Suchtkrankenhilfe 
Beteiligter bedarf es deshalb noch verbindlicherer Abspra
chen zu einer weiteren Verbesserung der Gesamtversorgung. 
Für Suchtkranke und deren Angehörige ist der Einstieg in 
das vielgliedrige Suchthilfesystem bisweilen schwierig. Der 
Beginn von Hilfernaßnahmen kann sich durch fehlende Res
sourcen sowi~ durch nicht optimierte Kooperationsstruktu
ren verzögern. 

Um die Entstehung nicht bedarfsgerechter Parallelstruktu
ren zu verhindern und um die bestehende Versorgungsquali
tät zu erhalten, muss es vermü~den werden, dass einzelne an 
der Versorgung Suchtkranker mitwirkende Einrichtungen 
versuchen, ohne inhaltliche Abstimmung im kommunalen 
Suchthilfenetzwerk ein eigenes Komplettangebot zu entwi
ckeln. Dies würde zu einer unnötigen Bindung von Ressour
cen führen, die an anderen Stellen benötigt werden. 

Die KOImnunikation und Kooperation der Hilfeerbringer 
wird auch erschwert durch zwar jeweils aufwändige, aber 
gleichzeitig nicht miteinander abgestimmte Dokumentati
onssysteme sowie durch ganz unterschiedliche Anforderun
gen der verschiedenen Leistungsträger und Finanzierungs
partner an personen-sächliche Ausstattungen sowie an 
Verfahren der Qualitätssicherung bzw. der Qualitätsentwick
lung. 

3. Lösungsvorschlag: Kommunale Suchthilfenetzwerke 

Die Aufgaben der Kommunen in den Bereichen der sozialen 
und gesundheitlichen Daseinsvorsorge (Sozialhilfe, Jugend
hilfe, Krankenhäuser etc.) sind in der Regel kreisbezogen 
gegliedert. Durch die Verwaltungsreform wurden die Kreise 
als Verwaltungsebene noch weiter gestärkt. Es liegt daher 
nahe, nun auch die Gesamtversorgung suchtkranker und 
suchtgefährdeter Menschen vermehrt kreisbezogen zu opti
mieren, zurrial Suchtkranke in vielfältiger Weise auch auf 
kommunale Unterstützung angewiesen sind. Jeder Kreis 
stellt die Ebene für die interdisziplinäre Kooperation in der 
Suchthilfe dar, wobei allerdings kreisübergreifende Koope
rationen sinnvoll und zulässig sind, weil nicht in jedem 
Kreis alle für eine qualifizierte Betreuung und Behandlung 
notwendigen Versorgungseinrichtungen für Suchtkranke 
vorg;ehalten werden können. 

Durch eine interdisziplinäre, gleichberechtigte Kooperation 
aller Mitwirkenden entsteht eine verbesserte Ergebnisquali
tät. Dabei ist ein verbindliches Zusarnrnenwirken aller Ak
teure in der Suchtkrankenhilfe nach dem Motto: »Jeder 
bringt seine Aufgaben und seine Finanzierung ein« erforder
lich. Derartige Suchthilfenetzwerke wären auch gut geeig
net, strukturierte Frühinterventionsprogramme, wie z. B. den 
qualifizierten ambulanten Alkoholentzug oder auch Pro-

gnimme zur Konsumreduzierung anzubieten. Solche Pro
gramme zielen darauf ab, suchtgefährdete und suchtkranke 
Menschen deutlich früher im Verlauf einer Suchterkrankung 
zu erreichen und sie dadurch mit meist erheblich geringerem 
Aufwand zu stabilisieren. An solchen Entwicklungsüberle~ 
gungen sind aber notwendigerweise auch die Kostenträger 
zu beteiligen. 

Insgesamt gesehen muss dafür Sorge getragen werden, dass 
sich ein Suchthilfenetzwerk als patientenbezogenes System 
entwickelt, bei dem die Suchtprävention, die psychosoziale 
Beratung und Betreuung sowie die differenzierte Diagnos
tik und Therapie von Erkrankungen aus dem Diagnosebe
reich Fl (Abhängigkeitserkrankungen) der ICD 10 ein
schließlich v0rliegender komorbider Erkrankungen be
darfsorientiert sichergestellt werden. Sowohl die Diagnos
tik als auch die Therapie müssen dabei anerkannten 
fachlichen Leitlinien entsprechen (z. B. den Behandlungs
leitlinien der DG-Sucht) und fallbezogen koordiniert wer
den (Case-Management). Dabei muss von Beginn jeder Be-

. treuung an eine dem Hilfebedarf entsprechende interdiszip
linäre Betreuung und Versorgung auch durch verbindliche 
Kooperationsvereinbarungen sichergestellt werden, unab
hängig davon, mit welcher Stelle des SUyhthilfenetzwerks 
der Erstkontakt erfolgt. 

Einige suchttherapeutische Maßnahmen werden schon bis
her durch das medizinische Primärsystem durchgeführt. Es 
gilt aber, die Akteure der medizinischen Primärversorgung 
vermehrt einzubinden in eine qualifizierte Betreuung und 
Behandlung Suchtkranker und sie dabei in ihrer Wirksam
keit zu stärken. Möglicherweise könnte durch die Benen
nung einer zentralen Anlauf- und Koordinierungsstelle der 
Vermittlungsaufwand für Hausärzte, Krankenhausärzte und 
Betriebsärzte als wesentliche Kooperatiünspartner erheb
lich gesenkt werden. Ferner sollten durch die vermehrte 
Einrichtung von Konsiliar- bzw. Liaisondiensten offene 
»Motivationsfenster« von Suchtpatienteri besser genutzt 
werden. 

Anzustreben sind in den kommunalen Suchthilfenetzwerken 
ein gemeinsames Qualitätsmanagement, eine einheitliche 
oder zumindest aufeinander bezogene Dokumentation, so
wie verbindliche Zielabsprachen im Sinne eines Case-Ma
nagements oder im Rahmen von Hilfeplankonferenzen. 

4. Kriterien für die Entwicklung und Einrichtung von 
Kommunalen Suchthilfenetzwerken 

Die Entwicklung und Einrichtung von Kommunalen Sucht
hilfenetzwerken sollte entlang der im FOlgenden dargestell
ten Kriterien erfolgen. Dabei sollte lokalen bzw. regionalen 
Besonderheiten der Versorgungsstruktur angemessen Rech
nung getragen werden. 

1. Entwicklung der kooperativen Mitwirkung aller an der 
Versorgung Suchtkranker Beteiligter 

2. Niedrigschwellige wohnortnahe Zugangsmöglichl:eit 
und das Angebot einer unmittelbaren Einleitung erfor
derlicher Hilfernaßnahmen 

3. Interdisziplinäre Fallkonferenzen für Suchtkranke mit 
. komplexem, Hilfebedarf unter vereinbarter Moderation 

4. Angebot von Konsiliar- und Liaisondiensten 

5. Sicherstellung der zeitnahen Auf- bzw. Übernahme von 
Hilfesuchenden 
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6. Die U'O~c.HaH~lU bei dem/der 
aien '-H~'"'WH''' des Stadt-/Landkreises. 

einheit 
7, 

8. einer einheitlichen Dokumentation und ei-
nes Konsenses über die 

tritt zum XX. Monat Jahr in Kraft 
Zeit. bedürfen der 

9. 
sovvie 
kommunale Suchthilfenetzwerk 

o. Ib 

"CiU """W''- neuer n'UF.:a.Uc." 
(.7.U NUlnrner 3.1) 

1 § Präambel 

(zu Nurnmer 3.1) 

sich aus 
sie sollen zur 

im Stadt-/Landkreis 

für die 

SteuieIUItg,;k,::mfereltlZ ist des »Kommunalen 
Suchthilfenetzwerks im. Stadt-iLandkreis'<. Sie trifft sich zu 

Jahr. 
können Gäste 

Auf von mindestens einem Drittel der lv,n"!HOU'Cl 

oder auf Beschluss können zusätzliche 
berufen werden. 

wenn ord
schriftlich 

Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden 

5. Protokoll 

wird ein Protokoll die Protokoll-
der Geschäftsstelle. Das Protokoll wird 

und in der 

wählt aus der Mitte ihrer 
und eine Beide werden 

mit dem die Silchtkrankenver-
sorgung im Stadt-/Landkreis im Interesse der von 
blemen betroffenen Menschen weiter zu entwickeln 
die Zusammenarbeit zu intensivieren und verbindlicher 

bezieht sich auf die 
von Kom-

muna]en Ministeriums Ar-
beit und Soziales in 
2005. 

§ 2 Ziele 

für die von 

stalt 

eines 

Menschen. im 
und der 

individuellen Problem.3.tik und Lebenssitu-

Wesentliche Ziele des Kommunalen SuchthiJfenetzwerkes 
im Stadt-/Landkreis sind 

L aller an 

wohnortnaher 
und einer unnüttelba·-

erforderlicher HiIfemaßnahmen 

3. von Konsiliar- und Liaisondiensten und 
mit dem der medizinischen Pri-

4. der zeitnahen Auf-· bzw. 
Hilfesuchenden 

5. einer ueuansgeJ e'.;!HJ;;U YeTlih,barlCicolt 
ambulanter, teilstationärer und voll stationärer Hehand-

hierfür sind die verbindliche Tt-:;ilnahn1e des Stadt-/ 
Landkreises, der Suchtberatuugsstel1en einer psychiatri-
schen Klinik mit einer suchtpsychiatrischen Abteilung. 
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6. und nicht 
pass gen aue Abstim-

mungsprozesse 
7 

8. die 

9. 

rer Fallkonferenzen für Suchtkranke mit Hil
febedarf unter vereinbarter Moderation und mit verbind-
1" h .1L,en _~._ ...• '".~. 

der Schnittstellen zur 

Lokalen bzw. 
stmktur ist dabei angemessen 

§ 3 Zusammenarbeit 

zu tragen. 

zusan1Illen.IJie 1m, 

p'H~'mvU sich zu einer verbindlichen 
Zusammenarbeit und einer regemllOiJ:,Jg 
,,,'m,"il'l~Clmp,, Gremien. 

Teilnahme an den 

§ 5 Gremien des Kommunalen Suchthilfenetzwerks 

Die Arbeit des Kommunalen Suchrhilfenetzwerks wird von 
der Steue-

Suchthilfenetz-

und '-'1,",U.1"-'I01 

der vorhandenen Ressourcen. Im Einzelnen können dies 
sein: 

und 

,-"H.-"'l.oH'LW1V".WHg wohnortnaher Zu-
von Betroffenen in das Suchthilfe-

system 

zusätzlicher Partner für das Kommunale 
Suchthilfenetzwerk 

so\,vie die in § '2 genannten Z,iele. 

§6 
""d'pt"pn7 wird in einer Ge-

§ 7 Datenschatz 

Die datenschulzrechtlichen 
Suchthilfenetzwerk strikt und 

§ 8 Salvatorische Klausel 

Falls ein zeine 
sam sein sollten oder diese 
wird dadurch die Wirksamkeit der 

im 

\vlrksarne ·vereinbart vvcrden, vvrelche 
dem Sinn und Zweck der unwirksamen 

soll 

dacht. 

§ 9 Inkrafttreten 

Die »Kommunales Suchthilte
netzwerk Stadt-iLandkreis« tritt zum XX. Monat Jahr in 
Kraft und auf unbestimmte Zeit. 

2 
(zu Nurmner 3.2) 

Persönliche und fachliche ",',,"UH"""'"'''''' 
der BfS/KSB 
Die von den BfS/KSB wa,~rzunehrnenden 
erfordern vor allem die Ideen und Initiativen 

iH'Ui;U~'U" Maßnahmen zu entwickeln, die Entwick-
des Missbruuchsumfeldes zu mit ei-

ner Vielzahl 
und 
zept zu entwickeln und für ein 
richtetes Zusammenwirken dieser Kräfte 

Hierfür sind erforderlich: 

- ein hohes Maß an Initiativ- und lnicpcmlti 

und den 

Darüber hinaus ist die und die Bereitschaft 
auf die einzelnen 

und diese llnter 
Selbstverständnisses und ihrer 
und zu unterstützen. 

Bestandteil, s. Nr. SI EmpfehJungen Sozialministerium 
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Im Hinblick auf das breit gefächerte Anforderungspro
fil der BfSIKSB kommen verschiedene Berufsgruppen 
in Betracht. 
Geeignet erscheinen: 

- Lehrerinnen und Lehrer, 

- Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpäda-
goginnen und Sozialpädagogen, 

- Diplomverwaltungswirtinnen und Diplom-Verwal
tungswirte, 

- Diplompsychologinnen und Diplompsychologen, 

- Diplomsoziologinnen und Diplomsoziologen. 

2 . Aufgabenbereiche der BfSlKSB 
Die konkrete Aufgaben- und Arbeitsgestaltung der 
BfS/KSB hat sich an den jeweiligen örtlichen oder re
gionalen Gegebenheiten und Bedürfnissen zu orien
tieren. Allgemein lassen sich folgende Aufgabenberei
che beschreiben: 

2.1 Bestandsaufnahme, Sammlung von Informationen, 
Beobachtung von Entwicklungen, z. B. 
- Bestandsaufnahme und laufende Aktualisierung der 

örtlichen bzw. regionalen Angebote in der Suchtprä
vention lind Suchthilfe, 

- Sammlung von Informationen zur Suchtprävention, 
. zu Suchtfragen und zum Suchtmittelmissbrauch, . 

- Beobachtung von Entwicklungen und Veränderun
gen in der Suchtprävention und Suchthilfe. 

2.2 Initiierung, Kootdinierung und Vernetzung der 
Maßnahmen und Aktivitäten zur Sucht prävention 
und Suchthilfe einschließlich der Hilfestellung 
bei FinanzierungsJragen 
- Initiierung und Abstimmung der Aktivitäten aller an 

der Suchtprävention mitwirkenden gesellschaftli
chen Kräfte: 

z. B. Kommunale und staatliche Behörden, Schulen, 
. Elternvertretung, Träger der außerschulischen Ju
gendbildung, örtliche Verbände und Organisationen 
der freien Wohlfahrtspflege, soziale Beratungsdien
ste, Krankenkassen, Ärzteschaft, örtliche Selbst
hilfe- und Abstinenzgruppen, Vereine, Betriebe, 

- Geschäftsführung des Kommunalen Suchthilfenetz
werks, 

- Moderatorenfunktion bei der Vernetzung (der Kom
munikations- und Organisations strukturen) von 
Suchtpräveution und Suchtkrankenversorgung, 

- Anregung und Entwicklung von ergänzenden Ange
boten (z. B. von jugendgerechten . suchtpräventiven 
Maßnahmen), . 

- Vermitt'!.ung von Ratsuchenden an Hilfeangebote, 
insbesondere der ambulanten Beratung oder Be
handlung und der Selbsthilfe, 

- Entwicklung von Ansätzen zur besseren Integration 
der Suchtprävention und Suchthilfe in anderen kom
munalen Aufgabenfeldern, insbesondere in der Ju" 
gendhilfe und im Sozial- und Gesundheitsbereich, 

- Aufbau von Hilfen zur Inanspruchnahme psychoso
zialer Dienste und Suchtberatungsstellen. 

2.3 Öffentlichkeitsarbeit, Gremienarbeit, 
Dokumentation 
- Vorbereitung und DurchfüHrung von Aufklärungs

und Informationsveranstaltungen für verschiedene 
Zielgruppen, 

- Unterrichtung von Presse, Rundfunk und Fernsehen 
über örtliche Suchtpräventionsveranstaltungen, In
itiativen zur Verstärkung suchtpräventiver Maß-
nahmen, . 

- Veröffentlichung von Möglichkeiten der Suchthilfe, 
z. B. in Form von örtlichen oder regionalen Wegwei
sern, 

- Gremienarbeit auf Land- oder Stadtkreisebene (z.B. 
in der Regionalen Arbeitsgemeinschaft Gesundheit 
bzw. in der kommunalen Gesundheitskonferenz, 

- in der Jugendhilfe-, Gesundheits- und Sozialpla
nung), 

- Pres~earbeit, 
,- Dokumentation von Veranstaltungen und Projek

ten, 

- Erstellung von Übersichten über Ansprechpartnerin
nen und Ansprechpartner für Suchtprävention bei 
den einzelnen Einrichtungen und Institutionen. 
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3 
(zu Nummec5.:!) 

o 

d von 

vom 
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Euro 

der Euro Euro 

-Kommunale Mittel 

des Landes 

der Krankenkassen im Rahmen des 

weiterer aus dem öffentlichen Bereich 

Mittel 

Euro Euro 

- z. B. für 

- Sachkosten Kosten für Räume, Bürobedarf, POii0, Telefon) 

der Euro Euro 

Kommunale Mittel 

der Krankenkassen im Rahmen des 

Mittel 
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Anlage 4 
(zu Nummer 5.3) 

Bewilligungsbescheid 

Regierungspräsidium 

Zuwendungsempfänger (Anschrift) 

Nachrichtlich (ohne Anlagen): 

Ort/Datum 

Aktenzeichen (bitte bei Antwort 
angeben) 

Sachbearbeiter/in 

TelefonlTelefax 

E-Mail 

Bewilligungsbescheid über die Gewährung einer Zuwendung für einen Be-
auftragten oder eine Beauftragte für Suchtprophylaxe/Kommunalen Sucht-
beauftragten (BfS/KSB) der Stadt- und Landkreise nach der Verwaltungsvor-
~chrift des Sozialministeriums (VwV-BfS/KSB) 

Ihr Antrag vom 
Anlagen: 
Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an 
kommunale Körperschaften (ANBest-K) Vordruck Antrag 

I. Bewilligung 
Auf Ihren o.g~ Antrag wird nach Maßgabe der VwV-BfS/KSB, der §§ 23 und 44 

der Landeshaushaltsordnung (LHO) sowie der Allgemeinen Ver'A'altungs-

. vorschriften (VV)' hierzu ein Zuschuss als Projektförderung zur Festbetrags-

finanzierung der Personalausgaben einer Stelle eines feiner BfS/KSB wie folgt 

bewilligt: 
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1. 

-wenn 

in 

-wenn vor 

-wenn 

um 

-. wenn 

1. 

2. 

wenn 

vor 

wenn 
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in 

zur 

Unterschrift 
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5 
(zu den NurHrnern 1. 

13 

von 

vom 



Nr.4 GAB! vom 29. Mai 2013 245 
-------_ .. __ .-._----_._-



246 GABt vom Mai 2013 Nr.4 

.- z. 

1 Umfang und Tatigkeitsdauer bitte gesondert erläutern 
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4. Bestätigung 

o Es wird bestätigt, dass 

der Zuschuss bestimmungsgemäß verwendet wurde und dass die Be-

stimmungen im BewiUigungsbescheid eingehalten wurden, 

die Ausgaben notwendig waren, 

wirtschaftlich und sparsam verfahren wurde, 

der Verwendungsnachweis sachlich richtig und vollständig ist, 

alle Einnahmen und Ausgaben, die im Zusammenhang mit der VwV-

BfS/KSB stehen, angegeben wurden und mit den endgültigen Jahresab-

schlüssen übereinstimmen, 

der letzte Jahresabschluss noch nicht endgültig erstellt worden ist und sich 

nachträglich ergebende Änderungen noch nachgereicht werden. 

5. Die Prüfung des Verwendungsnachweises nach Nr. 8.2 der Anlage 3 W zu 

§ 44 LHO hat zu folgendem Ergebnis geführt: 

Anlagen 

Ort/Datum Unterschrift 

247 
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nen 
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1. 

1 VdEk-Anteil je Stadt·· und Landkreis entspräche 3.520 Euro. Dem VdEK wird der Beitritt zu dieser Vereinbarung auch 
nachträglich ermöglicht 

249 

Cl 
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1. 

zur 

vor. 

7, 

VOlT! 

a 
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in 

" 

zur 

an 
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von € 7 

von € 

2 Betriebskrankenkassen, derzeit begrenz! auf Gesamtsumme in Höhe von 30.000 Euro 
3 IKK dassie, derzeit begrenzt auf Gesamtsumme in Höhe von 15.000 Euro 

1 

Nr.4 

2 




